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Rechtliche Grundlagen

NÖ Raumordnungsgesetz § 26 Bausperre
Å(2) Der Gemeinderat hat eine Bausperre zu erlassen, wenn 

Åb) sich herausstellt, dass eine als Bauland gewidmete und unbebaute Fläche von Gefährdungen 
gemäß § 15 Abs. 3 Z 1 bis 4 bedroht ist. ывь 

Å§15 Abs. (3) Flächen dürfen nicht als BaulandЯШывьШŊĲƽŔĬůĲƣШƽĲƖĬĲŰШывьа
Å1. Flächen, die bei 100-jährlichen Hochwässern überflutet werden; ывь
Å3. Flächen, die rutsch -, bruch-, steinschlag -, wildbach - oder lawinengefährdet sind; ывь

Å§15 Abs. (4) Ausgenommen  ывьШƚŔŰĬ
Å2. Flächen innerhalb eines geschlossenen Ortsgebiets, wenn der Grad der Gefährdung nicht 

so hoch ist  ывьЮШ

ÅыΟьШывьШEŔŰĲШ7ċƨƚƓĲƖƖĲШŊĲůęơШ ĤƚЮШΞШŔƚƣШunbefristet ; sie ist vom Gemeinderat aufzuheben, wenn 
die vermutete Gefährdung bzw. die Erforderlichkeit nicht mehr besteht.

Die Bausperre ist auch teilweise aufzuheben ЯШƽĲŰŰШŰċĦőŊĲƽŔĲƚĲŰШƽƨƖĬĲШывьЯШĬċƚƚШĬŔĲШ
Erforderlichkeit der Bausperre für diese Flächen nicht mehr besteht.



Planungsgrundlagen

ÅAbflussuntersuchung Büro Projekt Wasser
ÅRote Gefahrenzone

Å]ĲũĤĲШ]ĲŉċőƖĲŰǍŸŰĲШјfљ

Å]ĲũĤĲШ]ĲŉċőƖĲŰǍŸŰĲШјffШ- ŊĲƖŔŰŊĲШ]ĲŉęőƖĬƨŰŊљШ
= geringe Tiefe (< 0,5m) und geringe Fließgeschwindigkeit (< 0,6m/s)

Quelle: http://noen.at/Quelle: https://www.zwettl.gv.at/ Quelle: http://noen.at/



Planungsgrundlagen

ÅVon Gefahrenzonen betroffene Baulandflächen

ÅBebaute Baulandflächen:      8,27 ha (54,84 %)

ÅUnbebaute Baulandflächen:   6,81 ha (45,16 %)

           davon Aufschließungszonen:     4,33 ha (28,71 %)

 ĬċƻŸŰШјŰŸƖůċũĲƚљШ7ċƨũċŰĬаШШШШШШШΞЯΠΥШőċШ(16,45 %)

Quelle: http://noen.at/Quelle: https://www.zwettl.gv.at/ Quelle: http://noen.at/

bebaut

unbebaut

unbebaut
Aufschl.zone



Vorgangsweise

Rote Gefahrenzone   +   bebaut
Ą keine Bausperre

Rote Gefahrenzone   +   unbebaut
Ą Bausperre

§26 Abs.2 Lit ĤжЮ7ċƨƚƓĲƖƖĲЮŉƬƖЮўBauland 
gewidmete und unbebaute Fläche џ

Unterscheidung bebaut / unbebaut relevant
Ą Auf Basis Luftbild und Flächenbilanz getroffen

Grau = bebaut Grün = unbebaut

Ą Für viele Flächen KEINE Bausperre, da

Åbereits mit Hauptgebäude bebaut , oder



Vorgangsweise

Gelbe Gefahrenzone / HQ100   +   bebaut
Ą keine Bausperre

Gelbe Gefahrenzone / HQ100   +   unbebaut   
Ą a) keine Bausperre wenn im geschlossenen Ortsgebiet u. kleinflächig
Ą b) Bausperre wenn nicht im geschlossenen Ortsgebiet o. großflächig

§15 Abs.4 Z.2: Ausgenommen 
ўŊĲƚĦőũŸƚƚĲŰĲƚЮ§ƖƣƚŊĲĤŔĲƣЮƨŰĬЮ]ƖċĬЮ
ĬĲƖЮ]ĲŉęőƖĬƨŰŊЮŰŔĦőƣЮƚŸЮőŸĦőџ

?ĲŉŔŰŔƣŔŸŰШјŊĲƚĦőũŸƚƚĲŰĲƚШ§ƖƣƚŊĲĤŔĲƣљШƖĲũĲƻċŰƣ
Ą Auf Basis ј?ƖĲŔ-Seiten-ÅĲŊĲũљШĬĲŉŔŰŔĲƖƣШ- wenn an drei
      Seiten bebautes Bauland angrenzt

Ą Für viele Flächen KEINE Bausperre, da

Åinnerhalb des geschlossenen  Ortsgebiets (und kleine Fläche) 















Empfehlung

Verordnung einer Bausperre gemäß § 26  Abs. 2 lit  b:

ÅGefährdung einer unbebauten, als Bauland gewidmeten Fläche:
ÅGrundstück 259/2 , KG Retz Altstadt
Å (Teilflächen der) Grundstücke 141/2, 143, 144, 147, 148, 151, 1909, 1910, 

1912/1, 1914/1, 1914/2, 1915/1, KG Retz Altstadt (BW-A5, BW-A12)
ÅTeilfläche Grundstück 86, KG Retz Altstadt
ÅTeilflächen der Grundstücke 1931/2, 1931/3, KG Retz Altstadt
ÅGrundstücke 1938, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1948, 1949, 1950, 

1951, 1952, KG Retz Altstadt (BW-A4)

Geltungsdauer 

Åunbefristet, bis zum Nachweis, dass die Erforderlichkeit nicht mehr 
besteht

Åauch Teilfreigaben möglich (z.B. nach Erhöhung des Damms) 



Auswirkungen

ÅBausperre

ÅKeine Bauführung möglich

ÅRealisierung des Hochwasserschutzes ist auf jeden Fall abzuwarten

ÅKeine Bausperre, aber Lage in gelber Zone

ÅBauführung möglich (unter Herstellung der Hochwassersicherheit / vgl. OIB-Richtlinie 3: 
јΩдΦЮéŸƖƚŸƖŊĲЮƻŸƖЮÚĤĲƖŉũƨƣƨŰŊĲŰџ)

ÅBauliche Maßnahmen auf Eigenkosten erforderlich

ÅGgf. empfehlenswert  auf Realisierung des Hochwasserschutzes zu warten






